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Amtlicher Teil.
Geseke; Perordnungen der Reichsbehörden; Vertrá

Bekanntmachung.
Die Legatlonslasse zu Berlin verabfolgt vom 1. Mai d. Is. an auf Sicht zahlbare Zahlungs-

anweisungen auf die Gouvernements-Hauptkasse in Daressalam, die auf deutsch-ostafrikanisches Landesgeld
im Betrage von mindestens 10 000 Rupien lauten, gegen Einzahlungen in deutscher Reichswährung, und
zwar bis auf weiteres zum Kurse von 134,25 Mark für 100 Rupien. Die Anweisungen werden auf
den Namen ausgestellt, sind aber durch Indossement übertragbar.

Verordnung des Gouverneurs von Deutsch-Südwestafrika,
betreffend Abänderung des Zolltarifs. Vom 25. Februar 1904.

4 Nachdem die durch Verordnung vom 18. Mal und 18. Junk v. Is. vorläufig in Kraft gesetzte
Beibehaltung der früheren Zollsätze auf Kaffee, Vieh und Zündhölzer nach dem Zeitpunkt des Inkrast-
retens des neuen Zolltarifs seitens des Relchskanzlers (Auswärtiges Amt, Kolonlal-Abteilung) genehmigt

worden ist, wird der Zolltarif vom 31. Januar 1908 nunmehr, wie folgt, abgeändert:

1. Tarifnunmer A a erhält folgende Fassung:1. Kaffee, Kaffeesurrogate brutto 1 kg 0,20 Mark,##½ 2. Kakao, brutto 1 kg 0,30 Mark.
2. Bei Abieilung A. V. tritt hinzu:

A. Vrc. Zündhölzer brutto 1 kg 0,50 Pfs.
3. Bei Tarisnummer B1, welibliches Rindvieh, ist der Zollsatz von 50 Mark in „1 Stück

20 Mark“, bei- Tarlfnummer -32, weibliches Kleinvieh, der Zollsotz von 5 Mark in
„1 Stück. 2 Mark“, abzuändern.

Windhuk, den 25. Februar 1904.
Der Kaiserliche Gouverneur.

Leutwein.


